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Römische Villa in den Brüggliwiesen bei Zurzach.
Bericht über die Ausgrabungen 1914/1521

Von Karl Stehlin

(Hauptgebäude top. Karte Bl. 22, Klingnau, 3 mm v. r., 12 mm v. oben).
[Landeskarte Blatt 1050 Zurzach, Koord. 663 660 / 271 700; vgl. auch Michaeliskarte

Abb. 2]
Westlich von Zurzach teilt sich die Rheinebene in zwei Stufen: eine Niederung,

von welcher einzelne Stücke wahrscheinlich noch in historischer Zeit zum
Flussgebiet gehört haben, und eine höhere Terrasse, welche unmittelbar bei
Zurzach etwa 600 m breit ist und sich flussabwärts je länger je mehr zuspitzt.
Auf dieser obern Stufe, im Niveau des heutigen Marktfleckens, ungefähr 700 m
von der Hauptkirche und ungefähr 1500 m von dem römischen Doppelkastell
entfernt, liegen die Reste von drei römischen Gebäuden, einem grösseren und
zwei kleineren, die in den Jahren 1914 und 1915 untersucht wurden und auf
unserem Übersichtsplan mit A, B und C bezeichnet sind.

Der Standort des Gebäudes A ist hart am Fusse des Bergabhangs, seine
Orientierung annähernd von Nordwest nach Südost. Während in der Ebene unter
der Humusdecke reiner Kies liegt, scheint der Abhang eine undurchlässige
Lehmschicht zu enthalten, über welche bei nasser Witterung das Wasser
oberflächlich abläuft und die Wiesen periodisch überschwemmt. Im Laufe der
Ausgrabung haben wir dies selbst erfahren, indem bei eingetretenem Regenwetter
die sämtlichen Gräben sich nicht nur mit Wasser füllten, sondern von rauschenden

Bächlein durchflössen wurden, die jedoch in einiger Entfernung versiegten.
Wir erwähnen das deshalb, weil dieser Wasserandrang schon die Bauweise des

römischen Hauses beeinflusst hat. Er ist ausserdem die Ursache einer ziemlich
bedeutenden Aufschwemmung von Erde über der Ruine. Die Südostecke liegt
heute schon unter merklich aufsteigendem Boden, der sich bis zur Nordwest-
fiont um mehr als 2 m senkt, während zur Römerzeit die Höhendifferenz auf
derselben Strecke bloss etwa 80 cm betrug. Infolge der Bodenauftragung vom
Berge her hangen die meisten parallel zur Halde laufenden Mauern etwas nach
der Ebene hin. Aus dem gleichen Grunde aber sind auch die Überreste bis zu
einer solchen Höhe erhalten, dass sich die innere Anlage des Bauwerkes besser,
als bei Ruinen im freien Felde gewöhnlich ist, erkennen lässt. Sie verdient daher
eine einlässliche Beschreibung.

Die sukzessiven Umbauten, welche oft die Erklärung der römischen Gebäude

komplizieren, sind verhältnismässig gering. Als Reste eines altern Baues
haben wir die beiden schmalen Mäuerlein bei der Stelle Nr. 22 und Nr. 24 zu
betrachten. Die zahlreichen Fugen zwischen zwei im Winkel aneinanderstossen-
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Abb. 6 Zurzach-Brüggliwiesen. Planskizze von K. Stehlin.
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den Mauern dürfen nicht als Anzeichen von verschiedenen Bauperioden
angesehen werden; denn mit Ausnahme der ausspringenden Hauptecken sind
beinahe alle Mauern auf diese Weise aneinandergefügt. Sicher nachträglich angebaut

ist, ausser dem kleinen Räume 4, das Anhängsel der Raumgruppe 7 bis 12.

Schon die Art, wie die Mauer bei 10 über die Ecke von 5 geschoben ist, spricht
für diese Annahme; vollends beweisend aber ist der Umstand, dass in der Fuge
zwischen beiden Mauern ein Verputz sitzt, der an der Fläche von 5 aufgetragen
ist.

Die erste Zerstörung des Gebäudes ist ohne Zweifel durch Feuer erfolgt,
wobei man natürlich nicht an Brandlegung von Feindeshand zu denken braucht.
Mehrere Stellen des Mauerwerks sind von der Glut gerötet und im Hofe 17 liegt
eine ausgedehnte Brandschicht. Ausser dem Zahn der Zeit hat dann
Menschenhand die Abtragung befördert; denn von den zahlreichen Quadersteinen,
deren einstiges Vorhandensein aus deutlichen Spuren ersichtlich ist, sind
überhaupt nur noch zwei Stück an Ort und Stelle.

Die Höhenangaben der folgenden Beschreibung sind vom höchsten Punkt
des Terrains bei der Südostecke gerechnet.

Was an dem Grundriss in erster Linie ins Auge fällt, ist der hufeisenförmige
Vorhof, der sich an der Nordostseite erstreckt. Er ist von einer Einfriedungsmauer

umgeben, welche bloss bis auf die Oberfläche der Kiesschicht funda-
mentiert und im aufgehenden Mauerwerk ungefähr 65 cm stark ist. Durch diesen

Vorhof muss der Haupteingang zu dem Gebäude geführt haben; die alte
Strasse, welche etwa 100 m nördlich vorbeizieht und bis vor etwa 20 Jahren noch
als Feldweg bestand, haben wir als die römische Heerstrasse anzusehen. Von ihr
aus zieht sich, an dem kleinen Gebäude B vorbei nach dem Vorhofe eine breite
gepflasterte Fläche. Da, wo die Pflasterung den Vorhof erreicht, bemerkt man
in der Umfassungsmauer desselben an der Aussenseite des Fundaments eine

schnurgerade Flucht von etwa 7 m Länge; es ist ohne Zweifel die Stelle, wo die
Schwelle des Eingangstores lag. Sie ist nicht genau in der Achse des Hofs,
sondern etwas nach Westen verschoben. Ein Bodenbelag konnte innerhalb des

Vorhofs nicht konstatiert werden; nach den Höhenlagen der Einfeuerung bei
Raum 3 und der Türschwelle von Raum 18 einerseits, der Fundamentoberfläche
des Eingangstores andererseits, scheint der Hofraum in der Richtung seiner
Längsachse ein Gefälle von ungefähr 1 m gehabt zu haben.

Vom Gebäude selbst zieht zunächst der Westflügel, der die reichhaltigste
Innenteilung hat und augenscheinlich die Wohnräume enthält, die Aufmerksamkeit

auf sich. Er muss durch eine Tür direkt aus dem Vorhof 1 zugänglich gewesen

sein, da der Mittelflügel 16 nach dieser Seite hin bloss Fenster hat. Von der
Haustür ist nichts erhalten, weil die Mauern hier bis auf das Fundament zerstört
sind. Sie kann aber nur in den Raum 2 geführt haben, und zwar lag sie
höchstwahrscheinlich in der Südostwand, gegenüber der Tür von Raum 18, jedoch
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etwas näher am Mittelflügel. Wir schliessen dies daraus, dass sich an der
Innenmauer, welche Raum 2 von Raum 3 scheidet, eine auffallende Einbuchtung
zeigt; sie ist zwar bei mehr als 3 m Breite bloss 15 cm tief, aber regelmässig
gemauert, und da sonst fast alle Fluchten des Gebäudes genau nach der Schnur

ausgeführt sind, kann sie nicht als eine zufällige Unregelmässigkeit gedeutet
werden. Wir vermuten, dass sie eine flache, mit Stuck dekorierte Nische bildete,
in deren Mitte vielleicht ein Wandbrunnen oder Hausaltar stand; der Türeingang

würde daher nicht unpassend gegenüber dieser Nische einzuzeichnen sein.

Raum 2 hat einen Bodenbelag, bestehend aus einem Betonguss mit einem 10

cm dicken Überzug von rotem Ziegelmörtel. Sein Niveau ist -186. Da der
Boden des Hofes wohl der ganzen Fassade entlang in derselben Höhe von
ungefähr -275 wird gelegen haben, welche die Türschwelle im Ostflügel anzeigt, ist

anzunehmen, dass man zu der Haustür des Westflügels eine Freitreppe oder
eine Erdrampe hinaufstieg. Von Wandverputz ist in Raum 2 nichts erhalten, da
die Mauern sich nur wenig mehr über den Fussboden erheben.

In Raum 3 ist ein Hypokaust eingebaut, das nicht wie üblich aus Backstein,
sondern aus rotem Sandstein konstruiert ist. Die Platten des unteren Bodens
sind zum Teil noch an Ort und Stelle, obwohl etwas uneben; es stehen noch zwei
Pfeilerchen, und dazwischen liegen einzelne lose Platten des obern Bodens. Der
untere Boden liegt auf -257, der obere dürfte daher etwa eine Stufe höher als

Raum 2, vielleicht in der gleichen Höhe wie Raum 5, d. h. -166, gelegen haben.

An der Mauer gegen Raum 6, die allerdings nicht über den obern Hypokaust-
boden hinaufreicht, haftet ein doppelter Verputz, zuerst ein weisser, dann einer
von Ziegelmörtel. Im Schutte über dem Hypokaust und in der nächsten Umgebung

des Raumes fanden sich zahlreiche Reste von Tubuli. Die Einfeuerung
geschah vom Hofe her, aus dem Freien, ohne ein ummauertes Praefumium. Der
Feuerkanal ist 2.10 m lang und mit Sandsteinplatten ausgefüttert. Den Eingang
aus Raum 2 in das Hypokaustzimmer haben wir uns wohl am Nordende der

Langwand unmittelbar neben der Aussenmauer zu denken; der übrige Teil der

Langwand ist durch die Flachnische in Anspruch genommen und die Schmalwand

gegen Raum 6 kommt aus einem andern Grunde, den wir später zu
besprechen haben, nicht in Betracht.

An Raum 3 schliesst sich das Badebassin 4 an. Es hat eine lichte Weite von
132 auf 156 cm. Seine Wände sind mit einer fünf cm dicken Schicht von Ziegelmörtel

belegt, in den Ecken sind die Reste von Wülsten aus Ziegelmörtel sichtbar,

wie sie zum Abdichten von Wasserbehältern vielfach angewendet wurden.
Der Boden ist aus einem Gemenge von Lehm und faustgrossen Kieselsteinen
hergestellt und mit einer Schicht Ziegelmörtel überzogen; seine Oberfläche ist

zwar wegen völliger Zermürbung des Mörtels nicht mehr genau feststellbar,
doch lässt sich erkennen, dass er Gefälle gegen die Nordecke hin hatte. Dort
geht ein Auslauf schräg durch die Mauer ins Freie; seine Sohle liegt am einen
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Nebengebäude.

18



E

H

-ULJ-
y

Abb. 8 Zurzach-Brüggliwiesen. Grundriss des Herrenhauses A. M. 1:5CX).

Ende auf-280, also etwa 110 cm tiefer als der mutmassliche Fussboden des Hy-
pokaustzimmers; er hat einen Querschnitt von 17 cm im Geviert und konnte
ohne Zweifel durch einen hölzernen Stöpsel geschlossen werden. Das Badebassin

ist offenbar nachträglich eingebaut worden. Wir schliessen das nicht sowohl
daraus, dass seine Mauern nicht im Verbände mit der Mauer des Raumes 3

stehen, als vielmehr daraus, dass die letztere, soweit der Hohlraum des Bassins

reicht, bis über die Hälfte ihrer Stärke abgetragen und durch ein Gemäuer aus

Ziegeln und Ziegelmörtel ersetzt ist. Diese Anordnung hängt ohne Zweifel
damit zusammen, dass in der Mitte des Bassins ein Schlitz durch die ganze
Mauer bis in das Hypokaust durchgebrochen ist. Er hat unregelmässige rauhe
Wandungen und trägt an dem Mauerteil, der aus Bruchsteinen besteht, den
Rest einer Plattenüberdeckung. Die Bedeutung dieses Schlitzes ist nicht ohne
weiteres klar. Sicher ist von vornherein bloss soviel, dass er ehemals auf der
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Seite des Bassins geschlossen sein musste; sonst wäre das Wasser in das Hypokaust

ausgelaufen. Im übrigen möchten wir folgendes vermuten: Das Hypokaust

wurde ohne Zweifel zur Wärmung des Wassers für das Badebassin
benützt; auf welche Weise dies geschah, wissen wir nicht bestimmt, doch scheint es

nicht unmöglich, dass das Wasser einfach in einem langen Metallrohr erhitzt
wurde, das in Windungen zwischen die Hypokaustpfeilerchen gelegt war. Da in
diesem Falle die Warmwasserbereitung unterhalb des Bassinrandes lag, war es

gegeben, das Auslaufrohr ebenfalls in der Tiefe in das Bassin einzuführen. Zu
diesem Zwecke wurde der Mauerschlitz angelegt und, da der Verband der
Bruchsteinmauer durch den Ausbruch gelitten hatte, die Ausfütterung mit
Ziegelmauerwerk vorgenommen; dieses Ziegelmauerwerk war natürlich durchgehend

und schloss das Auslaufrohr dicht ein; es wurde erst durchbrochen, als

nach der Zerstörung des Gebäudes die Metallrohre herausgerissen wurden.
Die Mauern des Bassinraumes 4 hatten wahrscheinlich keine Fensteröffnung,

da genügend Licht durch Raum 3 einfallen konnte.
Mit Raum 6 betreten wir das Gebiet, in welchem der nachträgliche Anbau

des Annexes 5-12 seine Wirkungen äussert. Die Mauer, welche die Räume 2

und 5 scheidet, setzt sich durch den Raum 6 bis an die Mauer von Raum 7 fort,
bloss ist sie auf dieser Strecke bis unter Fussbodenhöhe weggebrochen, und

zwar offenbar schon in römischer Zeit. Es ist augenscheinlich, dass das dünne
Mäuerlein, welches den Raum 6 in Südwesten und Südosten etwas unregelmässig

umgibt, erst errichtet wurde, als man jene Mauer abtragen musste, um einen

Zugang zu Raum 7 zu schaffen.
Im ursprünglichen Bau stiess also Raum 5 der ganzen Länge nach an Raum

2. Bei diesem Zustand fällt der schmale, bloss etwa 1 m breite Streifen auf, mit
welchem sich Raum 2 zwischen die Räume 3 und 5 hineinschiebt. So oft sich in
den Ruinen zwei solche in geringem Abstand parallel laufende Mauern vorfinden,

liegt die Vermutung nahe, dass sie einen Treppenlauf einschlössen. Die

Vermutung ist hier umso begründeter, als die Umfassungsmauern der
Raumgruppe 2, 3, 5 auch im aufgehenden Mauerwerk noch 85-90 cm stark sind, was
für sich allein schon darauf schliessen lässt, dass sie ein Obergeschoss trugen.
Wir werden uns diese Partie des Gebäudes in der ursprünglichen Anlage etwa
so zu denken haben wie Fig. [Abb. 10] darstellt. Nach der Anbauung des

Annexes 7-12 musste die Treppe verlegt werden; vielleicht wurde sie einfach an die
andere Seite der Mauer, in den Raum 5, gelegt und über das kleine Gemach 6

hinweggeführt; in der Rekonstruktion Fig. [Abb. 11] haben wir sie mangels
eines bestimmten Anhaltspunktes so eingezeichnet. Raum 5 hat einen Betonboden

in der Höhe von -166; vom Wandbelag ist nichts erhalten. Ein Fenster
muss jedenfalls in der Strecke zwischen Raum 10 und 13 gelegen haben; es ist

die einzige Stelle, mit welcher 5 nach dem Anbau des Annexes 7-12 noch ans

Freie stiess.
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Der eben genannte Annexbau, zu welchem wir uns nunmehr wenden, hat
nach seiner Errichtung noch eine Umänderung erfahren. Man bemerkt, dass

der Hypokaustraum 11 zwei Praefurnien hat, Nr. 10 und Nr. 12. Das ältere ist

augenscheinlich Nr. 10. So lange dieses aber in Benützung war, konnte das
Badebassin Nr. 7 noch nicht bestehen, da durch diesen Raum die einzige Verbindung

mit dem Hauptgebäude führen musste: (Fig. [Abb. 9]) Die Anlegung des

Bassins in Nr. 7 war offenbar die Veranlassung, dass das Praefumium 10 kassiert
und durch das neue in Nr. 12 ersetzt wurde, damit ein neuer Durchgang aus

Raum 5 nach 10. 8 und 9 hergestellt werden konnte.
Das Hypokaust 11 hat einen untern Boden von grauem Beton, der aber

nicht mehr ganz im richtigen Niveau zu liegen scheint; denn er hat 8 cm Gefälle
nach der Nordecke hin, während er gerade umgekehrt nach den Feueröffnungen

zu fallen sollte. Die Pfeilerchen bestehen aus Backsteinplättchen von ungefähr

20/20 cm Fläche und 37 mm Höhe; sie sind mit grauem Mörtel gemauert
und stehen zum Teil 4 und 5 Schichten hoch. Man bemerkt, dass die westlichste
noch teilweise vorhandene Pfeilerreihe aus Doppelpfeilerchen bestand;
wahrscheinlich erhob sich an dieser Stelle auf dem oberen Boden eine leichte
Trennungswand, welche das Gemach in zwei Abteilungen schied. Im übrigen sind
die erhaltenen Pfeilerchen nach einem regelmässigen Schema verteilt, mit
Ausnahme des einzelnen zunächst der eben genannten Doppelreihe; dieses ist
wahrscheinlich bei Erbauung des neuen Praefurniums 12, dessen Feuerkanal
sich seiner Anlage nach ziemlich weit ins Innere des Hypokausts erstrecken
musste, verschoben worden. Ob der Durchgang durch die Mauer aus dem
Praefumium in das Hypokaust mit Backstein gefüttert war, lässt sich nicht erkennen.
Der Feuerkanal des alten Praefurniums 10, das eine grössere Tiefendimension
hatte, begann schon im Praefurnium selbst und bestand in seiner äussern Hälfte
aus Kalkstein; erst von der Mitte des Mauerdurchgangs an finden sich Reste von
backsteinernen Wandungen. Beide Praefurnien haben denselben Belag von
grauem Beton wie der Boden, auf dem die Hypokaustpfeilerchen stehen. Vom
obern Hypokaustboden ist nichts erhalten, als Schutt mit Brocken von Ziegel-
mörte!, nicht einmal ein sicheres Fragment einer Deckplatte von Backstein. Das
Niveau des Zimmers wird etwa 80-90 cm über dem untern Boden anzunehmen
sein, d.h. um eine Stufe höher als der Boden des Raumes 5. Reste von Tubuli
lagen sowohl im Hypokaust selbst als in seiner nächsten Umgebung. Ein graues
Verputzstück mit weissem Anstrich, das an der nordwestlichen Innenwand lag,
wird wohl in diesen Raum gehören.

Raum 7 enthält das nachträglich eingebaute Badebassin. Dasselbe ist von
ähnlicher Beschaffenheit wie das Bassin 4, aber sorgfältiger ausgeführt. Der
Boden besteht aus einer 20 cm starken Schicht Ziegelmörtel und hat Fall nach
der Nordecke zu, wo ein Auslauf von rechteckigem Querschnitt, 13 cm breit und
27 cm hoch, ins Freie mündet. An der Eingangsseite ist die Bruchsteinmauer in
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ganzer Breite abgetragen und eine zweistufige Treppe aus Bruchstücken von
Leistenziegeln aufgeführt. Die übrigen drei Wände sind mit einer 10 bis 20 cm
dicken Futtermauer von demselben Material verkleidet; die Ziegelstücke mit
Leisten sind waagrecht geschichtet, die ohne Leisten liegen schräg, als opus spi-
catum. Wände und Stufen bedeckt ein Verputz von Ziegelmörtel, der ungefähr
3 cm stark und in drei Lagen aufgetragen ist; die Ecken längs des Bodens sowie
die Winkel der Wände und der Treppe sind mit Wülsten von Ziegelmörtel
ausgelegt. Vorausgesetzt, dass die obere, nicht vollständig erhaltene Stufe gleich
der untern 30 cm hoch war, lag der Boden an der höchsten Stelle 60 cm, an der
tiefsten 73 cm unter dem Rande. Zur Warmwasserbereitung war ohne Zweifel
das Hypokaust 11 benützt, doch ist von ihrer Einrichtung keine Spur vorhanden.
Ein Eckstück von Ziegelmörtelverputz mit weissem Anstrich wird wohl von den
über dem Bassin sich erhebenden Wänden herstammen.

Mit der Anlegung des Bassins 7 erhielt auch Raum 5 eine andere Verwendung.

Bisher nur ein Durchgangskorridor aus dem alten Gebäude in den
Annexbau, wurde er jetzt Badegemach. An der Ecke gegenüber Raum 3 ist ein
Ausbruch bemerkbar, der von einem nachträglich eingesetzten Türgewände
herzurühren scheint; vermutlich wurde die Tür erst infolge der neuen
Zweckbestimmung angebracht. An den Wänden finden sich zweierlei Verputzreste, ein

gewöhnlicher grauer und einer von Ziegelmörtel; es ist anzunehmen, dass der
letztere erst bei der Herrichtung zum Badegemach aufgetragen wurde. Ohne
Zweifel ist das Wasserloch, das aus der Nordecke ins Freie geht, ebenfalls erst
aus diesem Anlass angelegt worden; vorher hatte es kaum einen Zweck, jetzt
war mit dem Niederschlag des Wasserdampfes zu rechnen. Am Boden des

Raumes ist stellenweise ein weisser Mörtelguss erhalten; er kann jedoch nicht
den Bodenbelag gebildet haben, da er etwas tiefer liegt als die Oberfläche der
abgetragenen, durch die Mitte des Gemaches laufenden Zwischenmauer;
wahrscheinlich gehört er zur Unterbettung eines Plattenbelages. Das Tageslicht kann
in den abgeschlossenen Raum 6 nur über das Bassin 7 eingefallen sein, und zwar
entweder durch die Decke oder durch ein hochliegendes Fenster.

In den kleinen Räumen 8 und 9 ist weder vom Bodenbelag noch vom
Wandverputz etwas zu bemerken. Aus 8 führte eine Tür in das Hypokaustzimmer 11,

von welcher man das westliche Gewände noch erkennt; sie kann an dieser Stelle

erst nach der Kassierung des Praefurniums 10 angelegt worden sein, da sie
gerade auf die ehemalige Abscheidungswand von 10 und 11 mündet. Von Türen
zu Raum 9 ist nichts nachweisbar.

Der Annexbau hatte, nach der geringen Stärke der Aussenmauern zu
schliessen, wahrscheinlich kein Obergeschoss.

Die Gelasse 13,14,15, welche sicher zur ursprünglichen Anlage gehören,
bilden eine schmalere Fortsetzung des Westflügels. Jedoch hängen sie mit den bisher

besprochenen Räumen innerlich nicht zusammen; die Mauer zwischen
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Raum 5 und Raum 13 überragt die beidseitigen, ungefähr im gleichen Niveau
liegenden Fussböden der ganzen Länge nach um so viel, dass eine Verbindungstür

von dem einen zum andern ausgeschlossen erscheint. Der hintere Teil des

Westflügels war vielmehr einzig vom Hofe 17 zugänglich, und wir werden ihn
deshalb erst mit diesem näher besprechen.

Das gleiche gilt von dem Mittelflügel 16, welcher zwar möglicherweise durch
ein Nebentürchen mit Raum 5 verbunden war, aber jedenfalls seinen Haupteingang

vom Hofe 17 her hatte.
Vorher haben wir den Ostfli'tgel des Gebäudes zu betrachten. Das nördliche

Ende desselben, das symmetrisch zum Westflügel über den Mittelbau
vorspringt, bildet im Innern ein einziges, fast quadratisches Gemach Nr. 18, das

etwa 42 m Grundfläche besitzt und nächst dem Mittelflügel Nr. 16 der grösste
Raum des Hauses ist. Es hat einen Eingang vom Hofe 1 aus, in der Wand
gegenüber Raum 2; die Türschwelle und ein Stück des einen Türgewändes, beide
von Sandstein, sind noch an Ort und Stelle. Die Schwelle geht nicht unter das

Gewände, sondern ist seitlich daran gestossen; ihre Länge, 174 cm, bezeichnet
daher zugleich die Breite der Türöffnung. Sie liegt 70 bis 90 cm tiefer als die
Fussböden der Räume im Westflügel. Vom Boden des Raumes 18 konnten keine
Belagspuren festgestellt werden; sein
Niveau kann jedoch nur wenige Zentimeter

tiefer als die Schwelle gewesen
sein, da es den Fundamentabsatz,
welcher unmittelbar unterhalb des Schwellsteines

liegt, bedecken musste. An den
Wänden ist ein weisser Verputz von 3

cm Dicke aufgetragen. Die Wand längs
der Gemächer 19 und 20 ist auf der

Abb. 10 Zurzach-Brüggliwiesen. Westtrakt.
Rekonstruktion des Zustandes vor Anbau des
Badegebäudes. M 1:250.

Abb. 11 Zurzach-Brüggliwiesen. Westtrakt.
Rekonstruktion des Zustandes nach Errichtung

des Badegebäudes. M. 1:250.
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ganzen Länge bis zu einer Höhe erhalten, welche deutlich erkennen lässt, dass

sie keine Durchgänge enthielt. Ein Mauerdurchbruch in der Westecke gegen
Raum 19 kann nicht als Durchlass für Abwasser erklärt werden, da solches doch

jedenfalls auf dem kürzesten Weg ins Freie geleitet worden wäre. Er
korrespondiert übrigens mit einem ähnlichen Ausbruch von 19 nach 21, und dieser
wieder mit einem Mauerloch, welches unter den Betonboden des Hofes 19 geht.
Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass durch die drei Öffnungen ein Wasserleitungsrohr

vom Berge her nach Raum 18 geführt war.
Die vier Räume 19, 20, 21, 22 müssen als eine besondere Gruppe zusammen

ins Auge gefasst werden. Von Nr. 18 aus sind sie, wie soeben gesagt, nicht
zugänglich, ebensowenig aber von Nr. 16 oder aus dem Hofe 17, sondern einzig
von aussen, durch Nr. 22. Das Mäuerlein, welches im Plane den Raum 22 im
Südosten begrenzt, müssen wir, wie schon eingangs bemerkt, als den Überrest eines

altern Baues ansehen; nicht sowohl deshalb, weil es schmaler ist und eine andere

Richtung hat als die übrigen Mauern, sondern deshalb, weil es ganz in der
Tiefe liegt und von einer Kiesschicht, welche den ursprünglichen Belag des

Raumes 22 und des ausserhalb liegenden Platzes bildete, bedeckt ist. Die
Fundamentsohle des Mäuerleins liegt -328, die erste Steinschicht bildet einen
schmalen Absatz, die Oberfläche reicht nicht über -289 hinauf, und darüber
hinweg geht die genannte, 75 cm starke Kiesschicht. Nr. 22 war demnach gegen aussen

nicht mit einer Mauer abgeschlossen, sondern wohl nur mit einem die ganze
Breite einnehmenden Gittertor, wie es etwa einem Wagenschopfe zukommt.
Die Südwestmauer des Raumes endigt mit einem Abbruch, ohne Zweifel
deshalb, weil sie ein Haupt von Quadern hatte, das mit dem gleichfalls abgebrochenen

Ende der gegenüberliegenden Hofmauer die Torpfosten des Hofeingangs

bildete.
Aus 22 führt eine Tür nach Raum 21. Hier zeigen sich die Schutzmassregeln

gegen das zeitweilig eindringende Bodenwasser, denen wir auch im Hofe 17

begegnen werden. Es liegen nämlich in dem Gemach zwei Betonbeläge übereinander.

Der untere hat kein erkennbares Gefälle. Seine Höhe ist -244. Er
erstreckte sich auch ein Stück weit in den Raum 22 hinein; wie weit, war nicht

genau festzustellen, da er in seinem weitern Verlaufe zerstört ist. Parallel der
Nordwestmauer ist in den Boden ein Kanälchen von ungefähr 20 x 20 cm
Querschnitt vertieft, dessen Bedeutung nicht recht klar ist. Seine Sohle hat kein
merkbares Gefälle. Es scheint nicht bis an die Mauer von Raum 19 gereicht zu
haben und im Süden läuft es an die Umfassungsmauer, in welcher kein Durchlass

vorhanden ist; vielleicht bestand ehemals ein solcher, der bei der Anlegung
des obern Betonbodens vermauert wurde. Der erste Boden genügte offenbar
bei starkem Wasserandrang nicht, und es wurde daher ein zweiter von ungefähr
30 cm Stärke darüber gelegt, der zwar stellenweise ausgebrochen, aber in seiner
Beschaffenheit noch vollständig erkennbar ist. Seine Oberfläche hat ein leichtes
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